
Ergebnis der kantonalen Volksabstimmung 
vom 15. November 2015 über die Volksinitiative 
«Für eine gerechte Aufteilung der Pflegefinanzierung»

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern,

nach Prüfung der amtlichen Verbale der Volksabstimmung vom 15. November 2015

über die Volksinitiative «Für eine gerechte Aufteilung der Pflegefinanzierung»,

unter Hinweis auf das Stimmrechtsgesetz vom 25. Oktober 1988,

macht bekannt:

1. Die Abstimmungsresultate lauten: 
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2. Beschwerden gegen die kantonale Abstimmung sind binnen zehn Tagen seit dem

Abstimmungstag beim Regierungsrat des Kantons Luzern eingeschrieben einzu-

reichen.

3. Dieser Beschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern, 17. November 2015

Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern

Der Regierungsrat: Paul Winiker


